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Wesentliche Anderungen

Fassung vom 01.01.2023:

Aufgrund des Zwdlften Gesetzes zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und an-
derer Gesetze — Einfihrung eines Blrgergeldes (Blrgergeld-Gesetz) vom 16.12.2022 (BGBI.
2022 Teil I, Seite 2328) war es erforderlich, diese Fachlichen Weisungen nicht inhaltlich, son-
dern ausschlieBlich redaktionell an die neuen Begrifflichkeiten anzupassen.

Fassung vom 20.05.2022:

e Mit dem Siebten Gesetz zur Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und ande-
rer Gesetze wurde § 42 Absatz 3 zum 01.12.2021 aufgehoben. Aus diesem Grund wur-
den die diesbezuglichen Ausfihrungen entfernt.

Es greift in diesen Fallen die an den urspringlichen § 42 Absatz 3 angepasste allge-
meine Regelung des § 47 Absatz 1 Erstes Buch Sozialgesetzbuch. Nach den Gesetzes
materialien soll damit sichergestellt werden, dass die bisher abweichenden Regelungen
des § 42 Absatz 3 und des § 337 Absatz 1 Drittes Buch Sozialgesetzbuch auf alle Sozi-
alleistungstrager erstreckt werden.

o Rz. 42.2: Klarstellung: Eine vorfallige Zahlung kann nur bewilligt werden, wenn ein lau-
fender Leistungsfall vorliegt. Ein Fall ist laufend, wenn Leistungen bewilligt wurden und
ein Bewilligungsbescheid ergangen ist.

o Rz. 42.15: Entfall der Ausflihrungen zur Auszahlung mittels Kassenautomaten und Einfi-
gung von Ausfihrungen zum Verfahren "Barcode®.

Fassung vom 04.08.2016:

Mit dem Neunten Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch — Rechtsverein-
fachung wurde § 42 grundlegend neu strukturiert. Aus diesem Grund wurden die Fachlichen
Weisungen zu § 42 komplett Uberarbeitet. Die Weisungen gelten ab dem 01.08.2016.
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Gesetzestext
§42 SGBII

Falligkeit, Auszahlung und Unpfandbarkeit der Leistungen

(1) Leistungen sollen monatlich im Voraus erbracht werden.

(2) Auf Antrag der leistungsberechtigten Person kdnnen durch Bewilligungsbescheid festge-
setzte, zum nachsten Zahlungszeitpunkt fallige Leistungsanspriiche vorzeitig erbracht werden.
Die Héhe der vorzeitigen Leistung ist auf 100 Euro begrenzt. Der Auszahlungsanspruch im Fol-
gemonat verringert sich entsprechend. Soweit eine Verringerung des Auszahlungsanspruchs im
Folgemonat nicht méglich ist, verringert sich der Auszahlungsanspruch fir den zweiten auf die
Bewilligung der vorzeitigen Leistung folgenden Monat. Die vorzeitige Leistung ist ausgeschlos-
sen

1. wenn im laufenden Monat oder im Monat der Verringerung des Leistungsanspruches eine
Aufrechnung zu erwarten ist,
2. wenn der Leistungsanspruch im Folgemonat durch eine Sanktion gemindert ist oder

3. wenn sie bereits in einem der vorangehenden zwei Kalendermonate in Anspruch genommen
wurde.

(3) (aufgehoben)
(4) Der Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes kann nicht abgetreten,

Ubertragen, verpfandet oder gepfandet werden. Die Abtretung und Ubertragung nach § 53 Ab-
satz 2 des Ersten Buches bleibt unberuhrt.
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Gesetzestexte aus angrenzenden Gesetzen

Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB |)

e § 47 Auszahlung von Geldleistungen

(1) Soweit die besonderen Teile dieses Gesetzbuchs keine Regelung enthalten, werden Geld-
leistungen kostenfrei auf das angegebene Konto bei einem Geldinstitut, fir das die Verordnung
(EU) Nr. 260/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 14. Marz 2012 zur Festle-
gung der technischen Vorschriften und der Geschéaftsanforderungen fiir Uberweisungen und
Lastschriften in Euro und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABI. L 94 vom
30.3.2012, S. 22) gilt, Uberwiesen oder, wenn der Empfanger es verlangt, an seinen Wohnsitz
oder gewohnlichen Aufenthalt innerhalb des Geltungsbereiches dieser Verordnung Gbermittelt.
Werden Geldleistungen an den Wohnsitz oder an den gewdhnlichen Aufenthalt des Empfan-
gers Ubermittelt, sind die dadurch veranlassten Kosten von den Geldleistungen abzuziehen.
Dies gilt nicht, wenn der Empfanger nachweist, dass ihm die Einrichtung eines Kontos bei ei-
nem Geldinstitut ohne eigenes Verschulden nicht moglich ist.

(2) Bei Zahlungen aulierhalb des Geltungsbereiches der in Absatz 1 genannten Verordnung
tragt der Leistungstrager die Kosten bis zu dem von ihm mit der Zahlung beauftragten Geldinsti-
tut.
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1. Falligkeit

11 Grundsatz

Wegen ihrer Bedarfsdeckungsfunktion werden die Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts fir jeden Monat der Hilfebedurftig-
keit im Voraus erbracht.

1.2 Vorféllige Zahlungen

(1) In laufenden Leistungsfallen, d. h. es wurden bereits Leistungen
bewilligt und ein Bewilligungsbescheid ist ergangen, kann im Aus-
nahmefall Birgergeld, das im nachsten Monat fallig ist, teilweise
vorzeitig geleistet werden, wenn die Leistungsbezieherin/der Leis-
tungsbezieher dies beantragt. Die vorzeitige Leistungszahlung ist
auf 100,00 Euro je Person begrenzt; in einer Bedarfsgemeinschaft
(BG) kdnnen auch mehrere Personen eine vorfallige Auszahlung ih-
res Anspruchs beantragen. Das Erfordernis der vorzeitigen Leis-
tungszahlung ist von der antragstellenden Person zu begriinden.

(2) Die vorzeitige Leistungserbringung bedarf einer Ermessensent-
scheidung. Im Rahmen dieser Entscheidung sind insbesondere die
sich aus § 39 Absatz 1 Satz 1 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB |
-"Ermessensleistungen®) ergebenden Vorgaben einzuhalten.

Sie ist nach Mal3gabe des § 40 Absatz 1 Satz 1i. V. m. § 35 Absatz
1 Satz 3 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) zu begrinden.
Die fur die Entscheidung erheblichen Grinde sind zu dokumentie-
ren.

Die vorféllige Zahlung kann ganz oder teilweise abgelehnt werden
(Aufzahlung nicht abschlielend), wenn

e Schonvermdgen vorhanden ist,

o Erwerbseinkommen bezogen und wegen des Erwerbstati-
genfreibetrags Uber hdhere bereite Mittel verflgt wird,

e das Zahlungsbegehren auf der Fortsetzung unwirtschaftli-
chen Verhaltens beruht,

¢ vorzeitige Zahlungen dem eigenverantwortlichen Wirtschaf-
ten zuwiderlaufen wirde.

Im Rahmen der Ermessensentscheidung ist auch Uber die Form der
vorzeitigen Leistungserbringung zu entscheiden. So kénnen bei
haufigeren Vorsprachen auch Lebensmittelgutscheine ausgehandigt
werden.

Im letzten Monat eines Bewilligungszeitraums ist eine vorfallige
Zahlung nur moglich, wenn ein Bewilligungsbescheid Uber den
Folge-Bewilligungszeitraum bereits ergangen ist.
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(3) Die vorzeitig erbrachte Zahlung ist von der Auszahlung fir den
nachsten bzw. - wenn die Zahlung fiir diesen Monat bereits erfolgt
ist - Ubernachsten Monat einzubehalten. Reicht der Anspruch fir
diesen Monat nicht aus, ist die vorzeitig erbrachte Zahlung in zwei
Raten einzubehalten. Ist eine Einbehaltung nicht moglich, ist die
vorzeitig erbrachte Leistung nach § 50 Absatz 1 SGB X zu erstatten.

(4) Eine vorzeitige Auszahlung des Blrgergeldes ist nicht moglich,
wenn

e im laufenden Monat oder im Monat der vorgesehenen Einbe-
haltung eine Aufrechnung erfolgt bzw. zu erwarten ist,

e der Auszahlungsanspruch im Monat der Einbehaltung durch
eine Leistungsminderung reduziert ist oder

e wenn bereits in einem der vorangegangenen zwei Kalender-
monate eine vorzeitige Auszahlung erfolgt ist.

Nicht erfasst von § 42 Absatz 2 sind Abschlagszahlungen, die vor
der Entscheidung Uber einen Leistungsanspruch getatigt worden
sind, weil diese noch nicht durch einen Bewilligungsbescheid fest-
gesetzt wurden.

2. Auszahlung der Geldleistungen (§ 47 Erstes Buch
Sozialgesetzbuch - SGB I)

2.1 Uberweisung auf ein Konto

Geldleistungen sind grundsatzlich unbar durch Uberweisung auf ein
von der beantragenden Person benanntes Konto bei einem Geldin-
stitut zu zahlen.

Dies kann auch ein Konto im europaischen Ausland sein, auf das
die Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 14. Marz 2012 zur Festlegung der technischen
Vorschriften und der Geschéaftsanforderungen fir Uberweisungen
und Lastschriften in Euro anwendbar ist (SEPA-fahiges Konto im
EU-Ausland). Die Uberweisung erfolgt kostenfrei.

Die beantragende Person sollte Kontoinhaberin/Kontoinhaber oder
zumindest Mitinhaberin/Mitinhaber sein, weil Geldinstitute oftmals
Gutschriften zuriickweisen, wenn keine Personenidentitat vorliegt.
Eine Verpflichtung zur Einrichtung eines eigenen Kontos ergibt sich
aus § 47 Absatz 1 SGB | nicht. Leistungsberechtigte missen jedoch
gegen sich gelten lassen, dass die Zahlungsverpflichtung des Leis-
tungstragers als erflllt anzusehen ist, wenn ein Konto angegeben
wird, Uber das sie nicht verfigen kénnen.
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2.2 Zahlungsanweisung zur Verrechnung

(1) Besteht kein Konto, auf welches die Leistungen Gberwiesen wer- Fehlendes Konto
den konnen, sind die Leistungen per gebuhrenpflichtiger Zahlungs- (42.10)
anweisung zur Verrechnung (PZZV) anzuweisen. Die hierdurch ent-

stehenden Kosten haben die Antragstellenden zu tragen. Die Kos-

ten kénnen nur dann vom Trager tbernommen werden, wenn nach-

gewiesen wird, dass die Errichtung eines Kontos ohne eigenes Ver-

schulden nicht mdéglich ist (Anweisungsart FZZV).

(2) Fur Geldinstitute besteht gemaf § 31 Absatz 1 Zahlungskonten- Basiskonto
gesetz (ZKG) eine gesetzliche Verpflichtung, fur Berechtigte ein Ba- (42.11)
siskonto zu flhren. Berechtigt sind Verbraucherinnen und Verbrau-

cher mit rechtmafigem Aufenthalt in der Europédischen Union ein-

schliel3lich Personen ohne festen Wohnsitz und Asylsuchende so-

wie Personen ohne Aufenthaltstitel, die aber aus rechtlichen oder

tatsachlichen Grinden nicht abgeschoben werden kdnnen.

Ein Geldinstitut kann den Antrag einer nach § 31 Absatz 1 ZKG be-
rechtigten Person auf Abschluss eines Basiskontovertrags ableh-
nen,

e wegen eines bereits vorhandenen Zahlungskontos,

e wegen strafbaren Verhaltens oder wegen Verstol3es gegen
ein gesetzliches Verbot,

e bei frlherer Kindigung wegen Zahlungsverzugs.

Berechtigte kdnnen im Rahmen des § 48 ZKG gegentiber der Bun-
desanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Durchfih-
rung eines Verwaltungsverfahrens beantragen, wenn

¢ der Antrag auf Abschluss eines Basiskontos abgelehnt,

¢ nicht innerhalb von zehn Geschaftstagen Uber den Antrag
entschieden oder

¢ ein Basiskonto nicht innerhalb von zehn Geschaftstagen
nach Abschluss eines Basiskontovertrags eroffnet wird.

Gegen Anordnungen der Bundesanstalt ist im Rahmen des
§ 50 ZKG die Klage zulassig.

§ 51 ZKG lasst Klagen berechtigter Personen gegen das Geldinsti-
tut auf Abschluss eines Basiskontovertrags oder Er6ffnung eines
Basiskontos zu, soweit keine Unzulassigkeit wegen paralleler
Durchfuhrung eines Verwaltungsverfahrens oder einer unanfechtba-
ren Entscheidung der Bundesanstalt gegeben ist.

Falls eine Kontoeréffnung ohne eigenes Verschulden verwehrt wird,
sind die Leistungen durch eine Zahlungsanweisung zur Verrech-
nung kostenfrei zu Ubermitteln (Anweisungsart FZZV). Die Leis-
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tungsempfangerin/der Leistungsempfanger hat jedoch in regelmafi-
gen zumutbaren Abstanden erneut Versuche einer Kontoeréffnung

vorzunehmen.
(3) Die leistungsberechtigten Personen sollen Uiber die Kosten einer Kosten der PZZV
Zahlungsanweisung zur Verrechnung informiert werden. Diese be- (42.12)

tragen 3,85 Euro als Grundentgelt sowie abhangig von der Héhe
des Auszahlungsbetrages eine zusatzliche Geblhr. Das Grundent-
gelt wird sofort von der Geldleistung abgezogen. Die zusatzliche
Gebuhr wird bei der Einlésung einbehalten und staffelt sich:

Zahlbetrag Gebihr

0,01 Euro Dbis 50,00 Euro 3,50 Euro
uber 50,00 Euro bis 250,00 Euro 4,00 Euro
uber 250,00 Euro bis 500,00 Euro 5,00 Euro
Uber 500,00 Euro bis 1.000,00 Euro 6,00 Euro

uber 1.000,00 Euro bis 1.500,00 Euro 7,50 Euro

(4) Einzelbetrage unter 10,00 Euro werden nicht ausbezahlt, son- Kleinbetrage
dern so lange angesammelt, bis dieser Betrag erreicht wird. Wenn (42.13)
allerdings schon langer als 6 Monate keine Zahlung mehr erfolgt ist,

wird auch ein Betrag unter 10,00 Euro ausgezahilt.

23 Barauszahlungen an Kunden

(1) Im Ausnahmefall bestehen folgende Moglichkeiten, Barauszah- Barauszahlungen
lungen vorzunehmen: (42.14)

e Auszahlung mittels Auszahlschein mit Barcode
o Auszahlung mittels ZzV-Bar-Verfahren

Barauszahlungen sind auf einen Héchstbetrag von 990,00 Euro be-
grenzt und fur die Leistungsempfangerin/den Leistungsempfanger
kostenfrei.

(2) Einschlagige Informationen finden sich in Anhang 11 (Bestim-
mungen zum Barzahlungsverfahren mittels Auszahlschein mit Bar-
code und ZzV-Bar) der Kassen- und Einziehungsbestimmungen der
BA (KEBest).

2.4 Auszahlschein mit Barcode

Barauszahlungen sollen vorrangig durch Ubergabe eines Auszahl- Barcode
scheins mit Barcode ausgefuhrt werden. Diesen kann die Leistungs- (42.15)
empfangerin/der Leistungsempfanger an zahlreichen Akzeptanzstel-

len ohne Vorlage eines Identitdtsnachweises einlésen. Auf jedem

Auszahlschein sind mindestens drei der nachstgelegenen Akzep-

tanzstellen aufgefinhrt.
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Die Anleitung, wie der Auszahlschein mit Barcode eingelst werden
kann, ist nicht nur in Deutsch, sondern beispielsweise auch in den
Sprachen Englisch, Arabisch und Farsi verfiigbar. Ein entsprechen-
des Hinweisblatt ist bei jedem Ausdruck eines Auszahlscheins mit
Barcode angeheftet.

2.5 ZzV-Bar-Verfahren

Sofern die Auszahlung mittels Auszahlschein mit Barcode nicht ge- ZzV-Bar
nutzt wird, erfolgt die Barzahlung als Zahlungsanweisung zur Ver- (42.16)
rechnung (ZzV-Bar). Die ZzV-Bar steht auch als Notfalllésung bei

Ausfall des Barcodeverfahrens oder fehlenden Akzeptanzstellen zur

Verfligung. ZzV-Bar, welche bis 14.00 Uhr ausgegeben werden,

konnen taggleich bei der Postbank eingeldst werden.

3. Unpfandbarkeit/Abtretbarkeit der Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhaltes

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes kdnnen weder Unpfandbarkeit
verpfandet noch gepfandet und grundsatzlich auch nicht abgetreten (42.17)
oder Ubertragen werden.

Eine Abtretung und Ubertragung nach § 53 Absatz 2 SGB | ist je-
doch weiterhin méglich (insbesondere bei Aufwendungen im Vorgriff
auf fallig gewordene Sozialleistungen oder im wohlverstandenen In-
teresse der Leistungsberechtigten).

BA Zentrale FGL 21 Seite 5
Stand: 01.10.2023



	1. Fälligkeit
	1.1 Grundsatz
	1.2 Vorfällige Zahlungen

	2. Auszahlung der Geldleistungen (§ 47 Erstes Buch Sozialgesetzbuch - SGB I)
	2.1 Überweisung auf ein Konto
	2.2 Zahlungsanweisung zur Verrechnung
	2.3 Barauszahlungen an Kunden
	2.4 Auszahlschein mit Barcode
	2.5 ZzV-Bar-Verfahren

	3. Unpfändbarkeit/Abtretbarkeit der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes



